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Einleitung 

Mit dem Aufstieg der modernen Datenverarbeitung nimmt die gesellschaftliche 
Bedeutung von Daten mit jedem Jahr rasant zu. Sprachlich verfehlt wird von Daten 
als dem Öl des 21. Jahrhunderts gesprochen. Unter den zehn wertvollsten Unter-
nehmen der Welt sind nicht von ungefähr sieben (oder sechs, je nachdem ob man 
Apple dazu zählen möchte) Unternehmen, die vornehmlich mit datenbasierten Ge-
schäftsmodellen ihr Geld verdienen. Gerade der Boom im Bereich der künstlichen 
Intelligenz (KI) hat die Bedeutung von Daten dabei noch einmal wesentlich ver-
stärkt. KI bedeutet heutzutage im Wesentlichen Machine Learning, das unmittelbar 
auf der Verarbeitung riesiger Datenmengen basiert. Zurecht kann also gesagt wer-
den: Daten sind heutzutage ein veritabler Vermögensgegenstand. In Anlehnung an 
die von manchen propagierte Maßgabe: „Wenn Wert, dann Recht“ stellt sich daher 
die Frage, inwieweit dieser neuartige Vermögensgegenstand rechtlich eingeordnet 
und geschützt ist. Insbesondere stellt sich die Frage, welche zuordnenden Rechte an 
Daten heute bestehen. Sowohl unter ökonomischen wie demokratietheoretischen 
Gesichtspunkten wirft eine völlige rechtliche Abstinenz gesetzlicher Zuordnun-
gen für den Rechtswissenschaftler Fragen auf. Nachdem in den vergangenen Jahr-
zehnten die Diskussion vermehrt um ein Eigentum an Daten kreiste, ist heute der 
Zugang zu Daten ins Blickfeld von Politik, Rechtsprechung und Wissenschaft ge-
rückt. Diese Arbeit möchte den neuen Diskussionsstrang aufnehmen und mit „der 
alten Welt“ der absoluten Rechte verbinden. Sie nimmt sich vor, die Möglichkeit 
eines Besitzes an Daten zu analysieren. Die Frage nach der Bedeutung und Natur 
des Besitzes ist dabei bis heute für die Rechtswissenschaft eine ungelöste und dif-
fizile Aufgabe geblieben. Gerade aus der Verbindung von Faktum und Recht, von 
Schuld- und Sachenrecht, von Dinglichkeit und Persönlichkeit, ergibt sich bereits 
für das Besitzrecht die erhebliche Schwierigkeit, es in das Gefüge von absoluten 
und relativen Rechten einzufügen. Andererseits könnte genau diese Kombination  
einen attraktiven neuen Ansatz bieten, Zuordnungen von Daten zu ermöglichen, 
die jenseits ausschließlich vertraglicher Berechtigungen liegen und dennoch nicht 
die Vollständigkeit absoluter Zuweisung des Eigentums verwirklichen (müssen).

Aufgrund der im Einzelnen zu erläuternden geringen Bedeutung der Persönlich-
keit für Daten befasst sich diese Arbeit hauptsächlich mit der rechtsfolgenorien-
tierten ökonomischen Analyse von Sachen-, Immaterialgüter- und Datenrechten. 
In der Kombination der ökonomischen Analyse von Sachen- und Immaterialgüter-
rechten sollen Aussagen gefunden werden, die zu einer schlüssigen Besitzordnung 
für Daten führen. Im Rahmen dessen soll insbesondere das Modell eines Daten-
zugangsschutzes in Parallele zum Geheimnisschutz konstruiert und anschließend 
beurteilt werden. 



A. Grundlagen

I. Informationstheoretische Grundlage

Der Begriff der Daten ist nicht eindeutig. Während in der Rechtswissenschaft 
oft Daten und Information gleichgesetzt werden1, wird in anderen Wissenschaften 
streng zwischen Daten und Information getrennt. Zudem besteht auch in der All-
tagssprache kein festgelegter Datenbegriff. Vielmehr changiert die Bedeutung je 
nach Anwendungsfall. Daher ist es unerlässlich, den Untersuchungsgegenstand der 
„Daten“ für diese Arbeit genau zu definieren. Dazu muss erläutert werden, warum 
so zahlreiche Bedeutungen bestehen. Der Grund findet sich dabei vornehmlich in 
der großen Unschärfe des Informationsbegriffs, der dem Datenbegriff vorgelagert 
ist. Eine konsistente Datendefinition kann daher nur mit einer klaren Bestimmung 
des Informationsbegriffs gelingen. Deshalb soll zunächst der Begriff der Informa-
tion analysiert und für diese Arbeit festgelegt werden (1.). Darauf aufbauend soll 
der Begriff der Daten erläutert und festgelegt werden (2.) Schließlich soll aufgrund 
seiner großen wirtschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Bedeutung der Begriff 
der Maschinendaten in das zuvor erläuterte Begriffsgefüge eingeordnet werden (3.). 

1. Begriff der Information

Die Begriffe von Daten und Information hängen miteinander zusammen. Was 
aber ist Information? Eine genaue, alle Aspekte von Information erfassende Defi-
nition wurde bis heute nicht gefunden. Einige Autoren haben versucht, eine über-
greifende Definition zu finden.2 Die meisten sind aber zu dem Schluss gekommen, 
dass jeder Informationsbegriff so gewählt werden muss, wie er ideal zum Anwen-
dungsfall passt.3 Selbst in der Rechtswissenschaft unterscheiden sich die gewählten 
Informationsbegriffe stark.4 Damit dies nicht zur Beliebigkeit führt, müssen umso 
mehr die zahlreichen Aspekte des Informationsbegriffs herausgestellt werden, 
damit die gewählte Begriffsbestimmung für den jeweiligen Kontext und Anwen-
dungsbereich nachvollziehbar ist. 

	 1	Vgl. Specht, Konsequenzen der Ökonomisierung informationeller Selbstbestimmung, 
2012, S. 17 f. m. w. N.
	 2	Vgl. MacKay, Information, mechanism and meaning, 1969, S. 76: „there is but one con-
cept of information“.
	 3	Druey, Information als Gegenstand des Rechts, 1995, S. 3; Zech, Information als Schutz-
gegenstand, 2012, S. 13.
	 4	Vgl. die abweichenden Begriffe bei Druey, Information, S. 3 ff.; Zech, Information, S. 43 
und Specht, Ökonomisierung informationeller Selbstbestimmung, S. 19.
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a) Materiales Verständnis

Der Begriff der Information leitet sich vom lateinischen Verb „informare“ ab, 
was so viel wie „formen“, „gestalten“, auch „im Geist gestalten“ bedeutet. Infor-
matio bezeichnet seinem Wortursprung her in etwa das „Bringen der Form in die 
Materie oder der Materie in die Form“.5 Dieses duale Verständnis von Materie 
und Form leitet sich wiederum aus dem lateinischen Begriff der „forma“ (in etwa: 
Form, Gestalt, Figur, Umriss, Äußeres) ab. 

aa) Antiker Ursprung

Der lateinische Begriff nimmt Bezug auf die griechischen Begriffe Typos, Mor-
phi und Eidos, die in engem Zusammenhang mit der platonischen und aristote-
lischen Philosophie der griechischen Antike stehen. Daher lässt sich auch sagen, 
dass der moderne Informationsbegriff hinweist auf „das platonische Eidos, die 
aristotelische Form, so eingekleidet, daß auch ein Mensch des 20. Jahrhunderts 
etwas von ihnen ahnen lernt.“6 Die drei Begriffe Typos, Morphi und Eidos sowie 
ihr Gebrauch bei Platon und Aristoteles bilden bis heute das etymologische und 
ideengeschichtliche Grundgerüst des Informationsbegriffs.7 Grundlegender Ge-
danke ist es, dass jedem Gegenstand und jedem Lebewesen eine Form zu eigen 
ist, die das Charakteristische des Gegenstands oder Lebewesens ist.8 Diese Form 
wird durch den Stoff ausgefüllt, ist aber nicht mit dem Stoff identisch. In gewisser 
Weise gleicht die Form somit den von Platon in seiner Ideenlehre beschriebenen 
Ideen. Sie materialisiert sich in Gegenständen und Lebewesen, aber ist selbst sta-
tisch invariant und immateriell.9 Soweit Aristoteles die Erkenntnis der Form, des 
Eidos, als ein Denken der Formen anhand von Vorstellungbildern beschreibt10, 
tritt zu dem Aspekt der Form als wesensprägendes Element und somit ihrer on-
tologischen Bedeutung, eine erkenntnistheoretische. Dennoch kann festgehalten 
werden, dass der Begriff der Information seinen Ursprung in einer ontologischen 
Betrachtung hat, an die die Analyse von Kommunikation und Sprache und damit 
Erkenntnis anschließt.

	 5	C. F. von Weizsäcker, Die Einheit der Natur, 1989, S. 51 f. 
	 6	Ebd.
	 7	Capurro, Information, 1978, S. 18.
	 8	Ders., Information, S. 36.
	 9	Düring, Aristoteles, 1966, S. 275.
	 10	Aristoteles, De anima, 431 b 2–9, zitiert nach Aristoteles / Corcilius, Über die Seele. De 
anima, 2017, S. 193.


